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Österreich 
 
 
Vorschriften des Personenbeförderungsverkehrs 
 

Mindestausstattung 
für internationale 
Omnibusfahrten 

 Zulassungsschein mit letztem Überprüfungsbefund 

 Wagenprüfbuch (mit eingetragenen Zwischenüberprüfungen) 

 Kopien der letzten Überprüfungsbefunde  Ablaufdatum prüfen! 
(Fahrzeug + Tacho + Geschwindigkeitsbegrenzer) 

 Betriebsordnung  

 Benützungsberechtigung (wenn Lenker nicht Eigentümer)  

 Kopie der Gemeinschaftslizenz  Ablaufdatum prüfen! 

 Genehmigungsbescheid für 100 km/h  Ablaufdatum prüfen! 

 Grüne Versicherungskarte  Ablaufdatum prüfen! 

 EU Fahrtenheft (Fahrtenblatt)  

 Interbus-Fahrtenheft (Fahrtenblatt)  

 COP-Dokument bzw. Ländergenehmigungen  

 Warnweste im Fahrzeug (Verwendungspflicht schon beim 
Aufstellen des Pannendreiecks)  
Verlässt jemand nach einer Panne oder einem Unfall das 
Fahrzeug, ist er verpflichtet, eine solche Weste auch anzulegen 
(Bußgeld von 135 Euro auch für Beifahrer und Passagiere). Daher 
kann es durchaus sinnvoll sein, weitere Westen für aussteigende 
Gäste an Bord zu haben. 

 Kälteschutz- und Regenbekleidung für den Fahrer  

 Ausreichendes Verbandszeug  

 Feuerlöscher  In manchen Ländern sind 2 vorgeschrieben 

 Unterlegkeile  

 Taschenlampe  

 Reservelampen  

 Ersatzsicherungen  

 Schneeketten  

 Führerschein, Schülerbeförderungsausweis  

 Gültiger Reisepass  

 Persönliches Fahrtenbuch (für Mietwagenlenker)  

 Tachoscheibe des laufenden Tages + letzte 28 Tage  

 Bestätigung über lenkfreie Tage 

 Benützungsberechtigung für den gefahrenen Bus  

Steuern / 
Abgaben 

Steuern 
10% Umsatzsteuer, abzurechnen über das Finanzamt Graz 
www.bmf.gv.at/steuern/startseite-steuern.html 
 
Maut 
Vignettenpflicht auf Autobahnen, die Gebühren werden mit dem GO-Box-
Mautsystem erhoben. Infos: www.go-maut.at  
Zusätzlich viele gebührenpflichtige Straßen und Tunnel. 

Währung Euro 

Maße / 
Gewichte / 
Geschwindigkeit 

Maße: 

 Höhe: 4,0 m 

 Breite: 2,55 m 

 Länge:  

 2 Achsen: 13,5 m 

 3 Achsen: 15 m 

 GelenkO.: 18,75 m 

 mit Anhänger: 18,75 m 

http://www.bmf.gv.at/steuern/startseite-steuern.html
http://www.go-maut.at/
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Gewichte: 

 2 Achsen: 18 t  

 3 Achsen 25 t (luftgefedert 26 t) 

 GelenkO.: 28 t 
Höchstgeschwindigkeiten: 

 Autobahn: 100 km/h / 80km/h* 

 Schnell- und Landstraßen: 80 km/h / 60 km/h* 

 Innerorts: 50 km/h 
*wenn Anhänger mehr als 750 kg wiegt 

Besondere 
Bestimmungen  

 Promillegrenze 0,1 

 grundsätzlich „rechts vor links“, auch im Kreisverkehr 

 Hauptstraße hat Vorrang 

 Abblendlicht auch bei Tag wenn schlechte Sichtverhältnissen oder 
Dämmerung 

 Handy-Verbot am Steuer 

 bei Unfall immer Polizei verständigen 

 01.11. – 15.03.: Winterreifenpflicht 

 01.11. – 15.04.: Schneeketten mitführen 

 Gurtpflicht für Fahrer und Fahrgäste 

Wichtige Adressen 
und 
Telefonnummern 

Österreichische Botschaft in Deutschland: 
Stauffenbergstraße 1 
10785 Berlin 
Tel.: 030 / 202 87-0 
Fax: 030 / 229 05 69 
Internet: www.bmeia.gv.at/oeb-berlin/ 
 
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland: 
Gauermanngasse 2-4  
1010 Wien 
Tel.: 0043 / 1 711 54 0 
Fax: 0043 / 1 713 83 66 
Internet: www.wien.diplo.de  
 
Österreichisches Fremdenverkehrsamt: 
Klosterstraße 64 
10179 Berlin 
Tel.: 030 / 219148-0 
Fax: 030 / 2136673 
Internet: www.austria.info/  
 
Polizei: 133 
Rettung: 144 
Feuerwehr: 122 
 
Internationale Vorwahl: 0043 

 

Weitere wichtige Informationen auch unter www.auswaertiges-amt.de  
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